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N i e d e r s c h r i f t 

(JHA/005/2022) 
 

über die 5. Sitzung des Jugendhilfeausschusses  
am Donnerstag, dem 06.10.2022, 16:02 - 17:24 Uhr, 

Ratssaal, Rathaus 
 
Der / die Vorsitzende eröffnet um 16:02 Uhr die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung 
der Mitglieder und die Beschlussfähigkeit fest. 
Der Jugendhilfeausschuss genehmigt nach erfolgten Änderungen und Ergänzungen die 
nachstehende Tagesordnung: 
 
 

Nicht öffentliche Tagesordnung  -  16:02 Uhr 

- siehe Anlage – 

 

Öffentliche Tagesordnung  -  16:12 Uhr  

 
1. Mitteilungen zur Kenntnis 

 

 

 

1.1. Bearbeitungsstand der Fraktionsanträge 

 

51/094/2022 

Kenntnisnahme 

1.2. Genehmigung ESF Projekt "Jugend stärken: Brücken in die 
Eigenständigkeit - JUST BEst" 

 

513/008/2022 

Kenntnisnahme 

2. 50 Jahre Spiel- und Lernstuben Stadtjugendamt Erlangen 

 

514/004/2022 

Kenntnisnahme 

3. Aufhebung des Konzeptes „Förderung von Waldkindergärten im 
Rahmen von freiwilligen Investitionszuschüssen durch das 
Stadtjugendamt“;  
Förderung der Natur-Kitas nach BayFAG 

 

510/080/2022 

Gutachten 

4. Bedarfsanerkennung für 25 Kindergartenplätze im Waldorf-
Waldkindergarten, Pfaffweg 4 und Investitionskostenförderung 

 

510/081/2022 

Gutachten 

5. Bedarfsanerkennung einer Hortgruppe mit 25 Plätzen und 
Investitionskostenförderung für Krippe, Kindergarten und Hort der 
"Mooswichtel gUG" 

 

510/084/2022 

Gutachten 

6. Bedarfsanerkennung für die Kindertageseinrichtung "Die Mini-Kita" 
mit 12 Krippenplätzen in Alterlangen;  
Betriebsträger*in: Christine Lorenz 

 

510/085/2022 

Gutachten 

7. Zwischenbericht des Amtes 51  
Budget und Arbeitsprogramm 2022 - Stand: 31.07.2022 

 

510/083/2022 

Gutachten 
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8. Bestellung eines beratenden Mitgliedes des Jugendhilfeausschusses 

 

51/092/2022 

Gutachten 

9. Anfragen 
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TOP 1  

Mitteilungen zur Kenntnis 

 

Sachbericht: 

Protokollvermerk: 

 Die neue Leiterin der Abteilung Kindertagesbetreuung in Regeleinrichtungen (Abt. 515), 
Frau Ebersberger, stellt sich vor. 

 Der sozialpädagogische Leiter des Stadtjugendamtes, Herr Mark, berichtet über die 
aktuelle Situation bei den stationären Hilfen zur Erziehung - insbesondere mit Blick auf die 
zu uns kommenden geflüchteten Jugendlichen. Er appelliert an die Anwesenden, sich aktiv 
an der Suche nach geeigneten Immobilien zu beteiligen. 

   

 

TOP 1.1 51/094/2022 

Bearbeitungsstand der Fraktionsanträge 

 

Sachbericht: 

Die beiliegende Übersicht zeigt den Bearbeitungsstand der noch nicht abschließend erledigten 
Fraktionsanträge für Amt 51. 

 

Ergebnis:  

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  

 

Abstimmung: 

zur Kenntnis genommen 

 

 

TOP 1.2 513/008/2022 

Genehmigung ESF Projekt "Jugend stärken: Brücken in die Eigenständigkeit - 
JUST BEst" 

 

Sachbericht: 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

 Die Stadt Erlangen nahm seit 2015 (Beginn der Projektphase) am Programm „Jugend Stärken 
im Quartier“ des Europäischen Sozialfonds (ESF) teil, über deren Ergebnisse in der 
Vergangenheit bereits mehrfach im Jugendhilfeausschuss berichtet wurde. Antragsteller war 
das Stadtjugendamt; die Projektdurchführung lag in der Trägerschaft der GGFA. Das Projekt 
endete plangemäß zum 30.06.2022. 
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 Seitens des ESF wurde bekannt gegeben, dass es ein inhaltlich ähnlich gelagertes 
Anschlussprojekt mit dem Titel „Jugend Stärken: Brücken in die Eigenständigkeit“ geben wird 
(JUST BEst). Der frühestmögliche Start des Projektes JUST BEst ist der 01.08.2022. 

 Zu diesem Projekt wurde im Februar 2022 das entsprechende Interessenbekundungsverfahren 
durchgeführt. Das Interessensbekundungsverfahren wurde erfolgreich abgeschlossen und das 
Jugendamt wird zur Abgabe eines Antrages aufgefordert. Aufgrund der guten Erfahrungen mit 
dem Vorgängerprojekt und dem nach wie vor bestehenden Bedarf wird seitens des 
Stadtjugendamtes eine Teilnahme am oben genannten Projekt unter Beibehaltung der 
Kooperation mit der GGFA angestrebt.  

 Zur Kofinanzierung des Projektes JUST BEst wurden für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von 
108.000 € im Haushalt des Jugendamtes eingestellt. Die Kalkulation dieses Bedarfes wurde im 
September 2021 auf der Basis der Finanzierung der zu diesem Zeitpunkt bekannten 
Informationen erstellt.  

 Mit dem Bekanntwerden der konkreten Förderbedingungen im zweiten Quartal 2022 zeigt sich 
auf deren Basis, dass zusätzliche Mittel in Höhe über 22.000 € erforderlich sind, womit die 
jährliche Summe der Kofinanzierung voraussichtlich 130.000 € beträgt.  

 

 Das Projekt ist geeignet und notwendig, junge Menschen zum Ausgleich sozialer 
Benachteiligungen und zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen weiterhin in ihre 
Selbständigkeit zu begleiten. Die Begleitung beinhaltet umfassende Beratung in den 
Lebensphasen Jugend und frühe Adoleszenz und ggf. Vermittlung in geeignete Maßnahmen 
zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder Ausbildung. 

 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

 Das Jugendamt plant den Projektbeginn zum 01.10.2022. Die Projektlaufzeit endet am 31.12. 
2027. Die Ergebnisse des Antragsverfahrens werden im Jugendhilfeausschuss kommuniziert 
werden. 

 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

 Finanzierung des Projektes JUST BEst mit voraussichtlich 130.000 € jährlich ab 2023 bis 2027. 
Für das Jahr 2022 sind Haushaltsmittel vorhanden. 

 

4. Klimaschutz: 

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

  ja, positiv*  

  ja, negativ*  

  nein  

 

Wenn ja, negativ: 

Bestehen alternative Handlungsoptionen? 
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   ja*  

   nein* 

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  

 

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine 
alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur 
Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 

 

5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  

Sachkosten: € bei Sachkonto:  

Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 

Folgekosten € bei Sachkonto: 

Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 

Weitere Ressourcen  

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

  sind vorhanden bzw. wurden für 2023 teilweise beantragt 

  im Budget auf Kst/KTr/Sk 516090 / 36311010 / 531801 

         sind nicht vorhanden 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  

 

Abstimmung: 

zur Kenntnis genommen 

 

TOP 2 514/004/2022 

50 Jahre Spiel- und Lernstuben Stadtjugendamt Erlangen 

 

Sachbericht: 

1972 wurden im Jugendwohlfahrtsausschuss die Grundlagen für die Spiel- und Lernstuben in 
Erlangen geschaffen. In räumlicher Nähe zu den Obdachlosenwohnungen in Bruck und 
Büchenbach wurden erste Spielstuben- und Lernstubengruppen gegründet. Bereits Jahre vorher 
wurden durch bürgerschaftliches und schulisches Engagement und mit Hilfe von Studierenden 
erste freie Kindergruppen aufgebaut. Ziel war, gegen Ausgrenzung und die damals sehr hohe 
„Sonderschulquote“ bei Kindern aus den Obdachlosenquartieren anzugehen und die Chancen auf 
Bildung für betroffenen Kinder und Jugendliche zu erhöhen. Spiel- und Lernstuben waren zunächst 
als niederschwelliger Zugang zu Bildung freiwillige Leistungen der Sozialen Gruppenarbeit 
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(Jugendhilfe) und keine Kindertageseinrichtungen. Seit der Einführung des BayKiBiG 2005 sind 
Spiel- und Lernstuben als Kindertageseinrichtungen anerkannt und werden finanziell gefördert. Sie 
sind seither mit Betriebserlaubnis anerkannter Teil der Kita-Versorgung in Erlangen. Ab 2006 
wurden im BayKiBiG die Voraussetzungen für die finanzielle Förderung von Plätzen für Kinder mit 
Eingliederungshilfebedarf geschaffen. Die Zahl der integrativen Plätze in den Spiel- und 
Lernstuben wird seither systematisch ausgebaut. 

 

Heute gibt es 13 Spiel- und Lernstuben mit 394 Plätzen in den Stadtteilen Büchenbach, Bruck, 
Anger und Röthelheimpark. Kinder und Jugendliche ab 3 Jahre bis zur Volljährigkeit erhalten 
bedarfsgerechte und individuelle Bildungs- und Entwicklungsbegleitung. Zusätzlich sind 20-25% 
der Plätze für Kinder und Jugendliche mit Eingliederungshilfebedarf reserviert. Nach dem aktuell 
stattfindenden Ausbau bis 2024, werden es insgesamt 490 Plätze mit 112 integrativen Plätzen 
sein. Rund 140 Mitarbeitende begleiten heute mit sehr großem Engagement Kinder und 
Jugendliche vom Kindergartenalter an bis zum Schulabschluss. Sie alle setzen sich gemeinsam 
und sehr engagiert für bestmögliche Chancen für Kinder und Jugendliche in Erlangen ein. 

 

Die gesellschaftliche Situation von Familien und die damit verbundenen Herausforderungen, 
haben sich seit den Anfängen der Spiel- und Lernstuben sehr stark verändert. Der 
sozialpädagogische Auftrag, präventiv mit Familien in belastenden Lebenslagen zu arbeiten, 
wurde nach der Anerkennung der Spiel- und Lernstuben als Kindertageseinrichtungen 
konzeptionell festgelegt und in Qualitätsstandards beschrieben. Der Name „Stube“ ist bewusst 
geblieben, um die familiäre Ausrichtung der pädagogischen Arbeit zu betonen. Neben der 
Bildungs- und Erziehungsarbeit ist der Kern weiterhin die Stärkung der Erziehungskompetenz und 
die beratende Begleitung von Eltern. 

Das 2021 in Kraft getretene Kinder- und Jugendstärkungsgesetz beauftragt Kommunen, 
Strukturen und Angebote für Familien inklusiver, sozialräumlicher, präventiver, partizipativer und 
teilhabeorientierter zu gestalten. Seit Jahren ist die Stadt Erlangen u.a. mit den Spiel- und 
Lernstuben in diese Richtung fachlich vorausgegangen. Die qualitative Weiterentwicklung der 
Angebote setzt sich im Bau von „Häusern“ fort, die Spiel- und Lernstuben, Familienpädagogische 
Einrichtungen und die Offene Jugendsozialarbeit unter einem Dach vereinen. Als 
Familienstützpunkte in Büchenbach, Anger, Bruck und im Röthelheimpark sind oder werden die 
„Häuser“ Stärkungsorte für alle Familien im jeweiligen Stadtteil. 

 

Die Spiel- und Lernstuben sind seit 50 Jahren integrierte kommunale Strategie für ein gesundes 
und chancengerechtes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in Erlangen. Sie sind vor Ort, 
bieten frühzeitige Unterstützung, beraten in Krisen, sind einfach erreichbar, den Familien bekannt, 
binden Familien ein, ermöglichen soziale Teilhabe und fördern soziale Inklusion und kulturelle 
Integration. 

 

Die Spiel- und Lernstuben sind auch deshalb erfolgreich, weil sie im Jugendamt konzeptionell 
verknüpft sind mit weiteren Leistungen der Jugendhilfe. Sie bilden gemeinsam mit den 
familienpädagogischen Einrichtungen, der KOKI, der Jugendsozialarbeit an Schulen, Chance 
8.9.Plus, der offenen /mobilen Jugendsozialarbeit, den Abenteuerspielplätzen und dem 
Allgemeinen Sozialdienst ein Präventionssystem, das derzeit als Bildungs- und Präventionskette 
bezeichnet wird. Die hervorragende Kooperation mit den weiteren Akteuren der Jugendhilfe 
außerhalb des Jugendamtes trägt ebenfalls maßgeblich zum Erfolg bei. 

 

Für die neue Ausrichtung der Jugendhilfe durch das KJSG und die Weiterentwicklung von 
Prävention, Inklusion, Partizipation etc. ist die Bildungs- und Präventionskette ein beispielhafter 
Ausgangspunkt. 
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Es erfolgt Vortrag in der Sitzung 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.   

 

Abstimmung: 

zur Kenntnis genommen 

 

TOP 3 510/080/2022 

Aufhebung des Konzeptes „Förderung von Waldkindergärten im Rahmen von 
freiwilligen Investitionszuschüssen durch das Stadtjugendamt“;  
Förderung der Natur-Kitas nach BayFAG 

 

Sachbericht: 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Sicherstellung des Platzangebotes und Fortführung der Ausbauplanung, um den Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz für Kinder im Alter U6 zu gewährleisten und dem Wunsch- und 
Wahlrecht der Eltern nach § 5 SGB VIII Rechnung zu tragen.  

 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Das Konzept „Förderung von Waldkindergärten im Rahmen von freiwilligen Investitionszuschüssen 
durch das Stadtjugendamt“ wurde im Stadtrat am 09.12.2021, rückwirkend zum 01.11.2021, 
beschlossen (Nr. 510/063/2021). In Waldkindergärten erfolgt die Betreuung der Kinder vorwiegend 
außen und mit Spielzeug, das in der Natur zu finden ist. Von daher sieht dieses Konzept im 
Grunde nach folgerichtig eine Förderung von etwa 25 % der bei Festbauten üblichen Förderungen 
sowie einen Ausstattungszuschuss für die Gestaltung des Schutzraumes/Waldplatzes von 
maximal 300 €/Betreuungsplatz für Waldkindergärten vor (ebenfalls 25 % des üblichen 
Ausstattungszuschusses von 1.250 €/Platz).  

Der JHA bat die Verwaltung, das vorgelegte Konzept in Absprache mit den freien Trägern 
weiterzuentwickeln. Daher fanden verschiedene Gespräche mit Trägern von Waldkindergärten 
statt, in denen folgende Entwicklungen festgestellt wurden: 

1. Die dem Förderkonzept zugrunde liegende Konzeption/Definition von Waldkindergärten -
kleine Gruppen von in der Regel bis zu 15 Kindern, die halbtags den Kindergarten 
besuchen - entspricht meist nicht mehr dem tatsächlichen Betrieb der Einrichtungen in 
Erlangen. Die Waldkindergärten sind für Kinder und Eltern sehr attraktiv. Inzwischen 
erwarten die Eltern allerdings entsprechend anderer Kindergärten erweiterte 
Öffnungszeiten, Mittagessen, Einrichtungen auch für Krippen- und Hortkinder sowie neue 
Unterstützungsangebote. Dies und auch der damit verbundene Mehrbedarf an Personal 
macht eine Ausweitung der Räumlichkeiten erforderlich. Die klassischen Waldkindergärten 
wandeln sich immer mehr zu „Natur-Kitas“. 

2. Aufgrund von steigenden Auflagen und Anforderungen (Sicherheitsmaßnahmen, 
Brandschutz, Personalentwicklung usw.) mehren sich die finanziellen Ausgaben für den 
Betrieb der Waldkindergärten. Darüber hinaus sind die Bau- und Materialkosten in den 
letzten Jahren stark angestiegen. Die Anschaffungskosten für Bauwagen liegen aufgrund 
dieser Preissteigerungen zwischenzeitlich bei über 100.000 €. Nachdem Waldkindergärten 
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überwiegend von kleineren Trägern mit wenig Eigenmitteln betrieben werden, können die 
Ausgaben in diesem Umfang nicht mehr finanziert werden. 

3. Mehrere Freie Träger haben bereits signalisiert, dass geplante Projekte aufgrund der 
erhöhten Baukosten - trotz der im Mai vom Stadtrat beschlossenen Erhöhung des 
Baukostenzuschusses von 80 % auf 100 % (Nr. 510/074/2022) - nicht durchgeführt werden 
können. Der Bau von Natur-Kitas ist im Vergleich dagegen wesentlich günstiger. Außerdem 
können aufgrund der Preissteigerungen Maßnahmen/Beschaffungen der Natur-Kitas 
inzwischen auch nach BayFAG gefördert werden, da die Bagatellgrenze von 100.000 €, ab 
der eine Förderung in Betracht kommt, mittlerweile überschritten wird. Insofern sind Natur-
Kitas eine attraktive günstigere Alternative, um den Bedarf an Kita-Betreuungsplätzen zu 
decken. 

4. Natur-Kitas sind gegenüber Festbauten klimafreundlicher. Es werden keine oder nur 
wenige Flächen versiegelt, die Unterkünfte werden nachhaltig hergestellt (Holz, Stoff), es 
wird weniger Wasser und Strom/Gas verbraucht, Kindern wird die Natur intensiver 
nahegebracht. 

Um diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen, schlägt die Verwaltung vor, das Förderkonzept für 
Waldkindergärten aufzuheben und die Natur-Kitas wie Festbauten entsprechend dem BayFAG zu 
fördern. 

Nachfolgend beispielhaft eine Vergleichsberechnung einer Förderung nach dem derzeit geltenden 
Förderkonzept und einer Förderung entsprechend BayFAG: 

Vergleichsberechnung  

Beispiel 1-gruppiger Kindergarten integrativ (25 Plätze, davon 3 integrativ): 

Baukosten (Herrichten des Geländes, Aufstellen von Bauwagen, Anbringen von Terrasse, 
Verlegen von Strom- und Wasserleitungen): ca. 210.000 € 

     Förderkonzept  FAG-Förderung 

Förderfähige Fläche    48 m2          96 m2 

Kostenrichtwert    1.250 €/m2   5.636 €/m2 

Förderfähige Kosten    60.000 €   541.056 € 
(Förderfähige Fläche x Kostenrichtwert) 

Baukostenzuschuss     60.000 €   210.000 € 
(tatsächliche Kosten)*1 

Förderung Regierung    - - -    105.000 € 

Kosten Stadt Erlangen   60.000 €   105.000 € 

+ Ausstattungszuschuss      7.500 €     31.250 € 
(maximal)*2 

 

 

*1 Bei der FAG-Förderung werden die tatsächlichen Baukosten als Baukostenzuschuss anerkannt, 
da diese geringer sind als die förderfähigen Kosten. 

*2 Es werden die tatsächlichen Ausstattungskosten, maximal bis 7.500 € bzw. 31.250 €; als 
Ausstattungszuschuss anerkannt. 

 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Das vom Stadtrat am 09.12.2021 beschlossene Konzept „Förderung von Waldkindergärten im 
Rahmen von freiwilligen Investitionszuschüssen durch das Stadtjugendamt“ soll rückwirkend zum 
01.11.2021 aufgehoben werden. Eine Förderung von Natur-Kitas soll entsprechend Art. 28 



Niederschrift JHA/005/2022 der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 06.10.2022  

 

Seite 9 / 21 

BayKiBiG i.V.m. Art. 10 BayFAG sowie nach den städtischen Richtlinien zum 
Ausstattungszuschuss erfolgen. 

 

4. Klimaschutz: 

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

  ja, positiv*  

  ja, negativ*  

  nein  

 

Wenn ja, negativ: 

Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 

   ja*  

   nein* 

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  

 

Da es sich um Kindergärten handelt, die lediglich über Räume für sehr schlechtes 
bzw. kaltes Wetter in Form von Bauwagen verfügen, werden wesentlich weniger 
Flächen als bei dem Bau für Kindertageseinrichtungen versiegelt.  

 

5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  

Sachkosten: € bei Sachkonto:  

Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 

Folgekosten € bei Sachkonto: 

Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 

Weitere Ressourcen  

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

  sind vorhanden auf IvP-Nr. 365D.880      

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         

         sind nicht vorhanden 
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Ergebnis/Beschluss: 

1. Das Konzept „Förderung von Waldkindergärten im Rahmen von freiwilligen 
Investitionszuschüssen durch das Stadtjugendamt“ wird rückwirkend zum 01.11.2021 aufgehoben.  

2. Bau- und Sanierungsmaßnahmen von Natur-Kitas (z.B. Waldkindergärten) werden wie 
Festbauten entsprechend Art. 28 BayKiBiG i.V.m. Art. 10 BayFAG sowie nach den städtischen 
Richtlinien zum Ausstattungszuschuss gefördert. 

3. Das Wesensmerkmal der Waldkindergärten/Natur-Kitas muss gewahrt bleiben (Aktivitäten 
finden fast durchgehend außerhalb von Gebäuden statt.   

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 9  gegen 0  Stimmen 

 

TOP 4 510/081/2022 

Bedarfsanerkennung für 25 Kindergartenplätze im Waldorf-Waldkindergarten, 
Pfaffweg 4 und Investitionskostenförderung 

 

Sachbericht: 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Sicherstellung des Platzangebotes und Fortführung der Ausbauplanung, um den Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz für Kinder im Alter U6 zu gewährleisten und dem Wunsch- und 
Wahlrecht der Eltern nach § 5 SGB VIII Rechnung zu tragen.  

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Der Waldorf-Waldkindergarten im Pfaffweg 4 in 91054 Erlangen wird seit 2021 in der Trägerschaft 
des Waldorfkindergartens Erlangen e.V. mit 25 Plätzen für Kinder im Alter U6 betrieben. Um die 
Kindergartenplätze weiterhin sicherzustellen, soll die Bedarfsanerkennung nun nachgeholt werden.  

Derzeit benutzt der Waldkindergarten mit verringerter Kinderzahl während des Wartens auf die 
Baugenehmigung der benötigten Räumlichkeiten (kindgerecht ausgebauter Bauwagen, Zelt) 
behelfsmäßig einen geliehenen, relativ kleinen Bauwagen. Sobald die Genehmigung für die 
geplanten Räumlichkeiten vorliegt, sollen diese errichtet werden, um eine Kindergartengruppe mit 
25 Kindern längerfristig betreuen zu können. 

 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Bedarfseinschätzung der Jugendhilfeplanung 

Der Waldorf-Waldkindergarten im Pfaffweg 4 in 91054 Erlangen, wird seit 2021 in der Trägerschaft 
des Waldorfkindergarten Erlangen e.V. in der U6 Kindergartenkinder Betreuung betrieben. Der 
Waldorf-Waldkindergarten unterliegt trotz der Verortung im Planungsbezirk 1-Innenstadt I keiner 
Bezirkszuordnung. 

Die Plätze sind seinerzeit nicht als bedarfsnotwendig betrachtet worden, da die Ausbauplanung 
der bereits als bedarfsnotwendig anerkannten Bauprojekte ausreichend für die prognostizierten 
Kinderzahlen war und ist. Allerdings ist aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage und der 
Versorgungsengpässe im Bausektor derzeit nicht sicher wann und ob die geplanten Plätze wirklich 
realisiert werden können. 
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Das pädagogische Konzept des Waldorf-Waldkindergartens unterscheidet sich darüber hinaus 
deutlich von den Angeboten der Regelkindergärten. So weitet sich die Angebotsvielfalt für die 
Erlanger Familien aus. Dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern nach §5 SGB VIII kann damit 
Rechnung getragen werden. 
Die 25 Plätze im Kindergartenbereich des Waldorf-Waldkindergartens sind damit nach heutigen 
Erkenntnissen aus Sicht der Jugendhilfeplanung als bedarfsnotwendig anzuerkennen. 

 

Ermittlung der Zuschussbeträge 

Die förderfähige Fläche beträgt 95,9 m². Multipliziert mit dem Kostenrichtwert von 5.636 € 
errechnen sich förderfähige Kosten von 540.492 €. Da die geplanten Ausgaben aufgrund der 
aktuell eingereichten Kostenaufstellung darunter liegen, ergibt sich ein Investitionskostenzuschuss 
in Höhe von 244.000 €. 

Der Investitionskostenzuschuss wird von der Regierung mit 122.000 € nach BayFAG gefördert, 
sodass der Stadt Kosten von 122.000 € entstehen. 

Außerdem wird ein Ausstattungszuschuss in Höhe der tatsächlichen Ausgaben, maximal bis zu 
31.250 €, gewährt (1.250 € pro Betreuungsplatz).  

 

 

4. Klimaschutz: 

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

  ja, positiv*  

  ja, negativ*  

  nein  

 

Wenn ja, negativ: 

Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 

   ja*  

   nein* 

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  

 

Da es sich um einen Waldkindergarten handelt, der lediglich über Sicherheitsräume 
für sehr schlechtes bzw. kaltes Wetter in Form von Bauwagen verfügt, werden 
wesentlich weniger Flächen als bei dem Bau für Kindertageseinrichtungen versiegelt.  

 

5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten:          €  275.250 bei IPNr.: 365D.880 

Sachkosten: € bei Sachkonto:  

Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
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Folgekosten € bei Sachkonto: 

Korrespondierende Einnahmen €  122.000 bei IPNr.:  365D.610ES 

Weitere Ressourcen  

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

  sind vorhanden auf IvP-Nr. 365D.880       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         

         sind nicht vorhanden 

 

Ergebnis/Beschluss: 

1. Die 25 Kindergartenplätze des Waldorf-Waldkindergartens „Bergwichtel“ im Pfaffweg 4, 91054 
Erlangen, werden als bedarfsnotwendig anerkannt. 
 
Die Nummern 2 bis 4 werden unter dem Vorbehalt einer Zustimmung zur Beschlussvorlage Nr. 
510/080/2022 behandelt (Aufhebung des Förderkonzeptes für Waldkindergärten): 
 

2. Der Waldorf-Waldkindergarten „Bergwichtel“ erhält nach den derzeitigen Kostenschätzungen für 
die Errichtung von Räumlichkeiten (Bauwagen, Zelt) einen Investitionskostenzuschuss nach Art. 
28 BayKiBiG i.V.m. Art. 10 BayFAG in Höhe von 244.000 €. 

3. Bei Änderung der Fördergrundlagen (Fläche, Kosten u.a.) ändert sich der Zuschuss 
entsprechend. 

4. Der Waldorf-Waldkindergarten „Bergwichtel“ erhält für die Schaffung der Kita-Plätze einen 
Ausstattungszuschuss von maximal 31.250 €. 

  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 9  gegen 0  Stimmen 

 

TOP 5 510/084/2022 

Bedarfsanerkennung einer Hortgruppe mit 25 Plätzen und 
Investitionskostenförderung für Krippe, Kindergarten und Hort der "Mooswichtel 
gUG" 

 

Sachbericht: 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Ausweitung des Betreuungsangebotes durch die Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen 

für Kinder im Grundschulalter und Erhalt von Betreuungsplätzen im U6-Bereich. 
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2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Die Wald-Kita Mooswichtel wird derzeit mit 1 Krippen- und 2 Kindergartengruppen betrieben. Um 
das Betreuungsangebot weiter auszuweiten soll die Einrichtung um eine Hortgruppe mit 25 Plätzen 
erweitert werden. 

 

Derzeit werden bereits zwei kindgerecht ausgebaute Bauwagen genutzt. Es wurden zwei weitere 
Bauwagen bestellt, die jedoch aufgrund von Lieferschwierigkeiten noch nicht ausgeliefert werden 
konnten. Aus Sicherheitsgründen muss die Kita das Flurgrundstück wechseln. Um den 
wachsenden Bedarf an Hygiene, speziellen Bedürfnissen von Krippen- und Hortkindern und der 
Personalfürsorge in der Einrichtung Rechnung zu tragen sollen die vorhandenen Räumlichkeiten 
zudem erweitert werden.  

 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Bedarfseinschätzung der Jugendhilfeplanung 

Im Stadtgebiet Erlangen stehen im Schuljahr 2021/22 3.502 Kindern im Grundschulalter insgesamt 
3.044 Plätze in der Nachmittagsbetreuung zur Verfügung. Die stadtweite Versorgungsquote liegt 
damit bei 86,9 %.  

Da noch keine Versorgungsquote für Kinder im Grundschulalter ermittelt wurde, entspricht die 
derzeitige Planung dem politischen Willen, für ca. 90 % der Kinder einen Betreuungsplatz 
vorzuhalten. Dieser Wert wurde 2018 im Rahmen der Lenkungsgruppe Ganztag festgelegt. 

Die Umsetzung der Bedarfsplanung sowie die Schaffung von zusätzlichen 
Ganztagesbetreuungsplätzen im gesamten Stadtgebiet muss nach dem Partizipationsprinzip auch 
weiterhin in Kooperation aller relevanten Akteure geschehen. 

Im Hinblick auf den kommenden Rechtsanspruch auf einen Ganztagesbetreuungsplatz im 
Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/27 ist die Verwaltung bestrebt, den Ausbau dieser 
Betreuungsplätze voranzutreiben. 

Das pädagogische Konzept des Waldkindergartens unterscheidet sich deutlich von den Angeboten 
der bestehenden Regeleinrichtungen. So weitet sich die Angebotsvielfalt für die Erlanger Familien 
aus. Dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern nach §5 SGB VIII kann damit Rechnung getragen 
werden. Auch die Weiterentwicklung des KJSG sieht nach § 80 Abs 2 Nr. 2 SGB VIII vor, ein 
„möglichst wirksames, vielfältiges, inklusives und aufeinander abgestimmtes Angebot von 
Jugendhilfeleistungen“ zu gewährleisten. 

Der Träger ist laut Konzeption darum bemüht, bis zu vier Plätze an Kinder mit Behinderung oder 
von Behinderung bedroht zu vergeben. Dem Inklusionsgedanken wird damit Rechnung getragen. 
Das Betreuungsangebot richtet sich weiterhin dezentral orientiert vor allem an die Familien aus 
dem Stadtteil Bruck, deren Kinder wohnortnah die Grundschule Brucker Lache und die 
Waldorfschule Erlangen besuchen. 

Die 25 Plätze im Hortbereich der Naturkindertageeinrichtung „Mooswichtel gUG“ sind damit nach 
heutigen Erkenntnissen aus Sicht der Jugendhilfeplanung als bedarfsnotwendig anzuerkennen. 

Ermittlung der Zuschussbeträge 

Die förderfähige Fläche beträgt 218 m². Multipliziert mit dem Kostenrichtwert von 5.636 € 
errechnen sich förderfähige Kosten von 1.228.648 €. Da die geplanten Ausgaben aufgrund der 
aktuell eingereichten Kostenaufstellung darunter liegen, ergibt sich ein Investitionskostenzuschuss 
in Höhe von 560.000 € 

Der Zuschuss für den Hort (Schaffung neuer Plätze) wird von der Regierung mit 180.000 € nach 
BayFAG und dem Förderprogramm Schulkindbetreuung gefördert, sodass der Stadt Kosten von 
380.000 € entstehen. 
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Außerdem wird für die Hortgruppe ein Ausstattungszuschuss in Höhe der tatsächlichen Ausgaben, 
maximal bis zu 31.250 € gewährt (1.250 € pro Betreuungsplatz). 

 

4. Klimaschutz: 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

  ja, positiv*  

  ja, negativ*  

  nein  

 

Wenn ja, negativ: 

Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 

   ja*  

   nein* 

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  

 

Da es sich um einen Waldkindergarten handelt, der lediglich über Sicherheitsräume 
für sehr schlechtes bzw. kaltes Wetter in Form von Bauwagen verfügt, werden 
wesentlich weniger Flächen als bei dem Bau für Kindertageseinrichtungen versiegelt.  

 

5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten:          591.250 € nach 
den aktuell 
vorgelegten 
Unterlagen 

bei IPNr.:              365D.880 

Sachkosten: € bei Sachkonto:  

Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 

Folgekosten € bei Sachkonto: 

Korrespondierende Einnahmen 180.000 € bei IPNr.:                         365D.610ES 

Weitere Ressourcen  

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

  sind vorhanden auf IvP-Nr. 365D.880 

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         

         sind nicht vorhanden 
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Ergebnis/Beschluss: 

1. Für die Erweiterung des Waldkindergartens „Mooswichtel gUG“ um eine Hortgruppe werden 25 
Hortplätze als bedarfsnotwendig anerkannt. 
 
Die Nummern 2 bis 5 werden unter dem Vorbehalt einer Zustimmung zur Beschlussvorlage Nr. 
510/080/2022 behandelt (Rücknahme des Förderkonzeptes für Waldkindergärten): 
 

2. Die „Mooswichtel gUG“ erhält nach den derzeitigen Kostenschätzungen für die Errichtung einer 
Natur-Kita mit einer Krippen-, zwei Kindergarten- und einer Hortgruppe einen 
Investitionskostenzuschuss nach Art. 28 BayKiBiG i.V.m. Art. 10 BayFAG in Höhe von 560.000 
€. 

3. Bei Änderung der Fördergrundlagen (Fläche, Kosten u.a.) ändert sich der Zuschuss 
entsprechend. 

4. Die „Mooswichtel gUG“ erhält für die Schaffung der Hortplätze einen Ausstattungszuschuss 
von maximal 31.250 €.  

5. Der aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 09.12.2021 (Nr. 510/063/2021) erlassene 
Zuschussbescheid vom 14.02.2022 wird mangels Rechtsgrundlage aufgehoben (Aufhebung 
des Förderkonzeptes Waldkindergarten). 

  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 9  gegen 0  Stimmen 

 

TOP 6 510/085/2022 

Bedarfsanerkennung für die Kindertageseinrichtung "Die Mini-Kita" mit 12 
Krippenplätzen in Alterlangen;  
Betriebsträger*in: Christine Lorenz 

 

Sachbericht: 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

 Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf einen U3-Betreuungsplatz im Amselfeld 23 in 91056 
Erlangen (Krippenplanungsbezirk B-Alterlangen).  

 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

 Christine Lorenz (Betriebsträger*in) plant im Amselfeld 23 in 91056 Erlangen (Stadtteil 
Alterlangen), eine Mini-Kita mit zwölf Krippenplätzen zu eröffnen. Die angemieteten Räume 
sollen von der Stadt Erlangen monatlich durch einen freiwilligen Mietkostenzuschuss gefördert 
werden (Vorlagennummern: 512/026/2016 i. V. m. 510/074/2022). Weiterhin wird ein freiwilliger 
Ausstattungszuschuss von maximal 1.250 €/Platz in Aussicht gestellt.  

 Bedarfseinschätzung Jugendhilfeplanung: 

Der geplante Einrichtungsstandort Amselfeld 23 liegt im Krippenplanungsbezirk B-Alterlangen. 
In diesem wurden mit Stand vom 31.12.21 für 200 Kinder im Alter von unter drei Jahren 99 
Betreuungsplätze in insgesamt vier Einrichtungen sowie in der Kindertagespflege angeboten. 
Dies entspricht einer kleinräumigen Versorgungsquote von 49,5%. Die Bevölkerungsprognose 
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der Abteilung für Statistik und Stadtforschung geht davon aus, dass sich die Kinderzahl bis 
2025 auf ca. 219 Kinder erhöhen wird. Ohne Platzausbau würde die Versorgungquote vor Ort 
kleinräumig somit auf ca. 45% fallen. Damit läge sie gerade noch im Rahmen des 2019 vom 
JHA beschlossen lokalen Mindestausbauziels von 45%. Aus bedarfsplanerischer Sicht macht 
die Umsetzung des Vorhabens und somit die Schaffung von 12 zusätzlichen 
Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von unter drei Jahren aus mehreren Gründen dennoch 
Sinn. 

1) § 80 Abs. 1. S.3 schreibt für die Bedarfsplanung verpflichtend vor: „Dabei ist Vorsorge zu 

treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann“. Eine 

Punktlandung auf exakt dem angestrebten Mindestausbauziel ist mit diesem Grundsatz 

nicht vereinbar. 

2) Die kleinräumige, wohnortnahe Bedarfsplanung ist immer nur dann sinnvoll, wenn sie 

zudem auch im Kontext der gesamtstädtischen Situation betrachtet wird. Um hier 

perspektivisch den von JHA und Stadtrat verabschiedeten Bedarf von 52% 

Versorgungsquote erreichen zu können (aktuell 46,5%), wurden in den vergangenen 

Jahren eine Vielzahl von Aus- und Neubauprojekten angestoßen. In den vergangenen 

Monaten kristallisierte sich bei etlichen dieser Projekte heraus, dass sich diese entweder 

(auf -noch- unbestimmte Zeit) verzögern oder teilweise in ihrer Umsetzung gefährdet sind. 

Das Erreichen der im Bestands- und Planungsberichts genannten Quote von 

perspektivisch >52% ist somit aktuell mit den bislang vorgesehenen Ausbauprojekten nicht 

mehr als sicher zu betrachten.  

In der Zusammenschau der Sachlage erscheint die Umsetzung des Vorhabens zur Schaffung 
von 12 zusätzlichen Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von unter drei Jahren im Amselfeld 
23 als bedarfsnotwendig und wird darum aus bedarfsplanerischer Sicht befürwortet. 

 

. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Der Bedarf für die Kindertageseinrichtung „Die Mini-Kita“ mit zwölf Krippenplätzen wird als 
notwendig anerkannt. Die Träger*in kann die geplanten Räumlichkeiten anmieten und einen 
Miet- und Ausstattungszuschuss bei der Stadt Erlangen beantragen.  

 

4. Klimaschutz: 

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

  ja, positiv*  

  ja, negativ*  

  nein  

 

Wenn ja, negativ: 

Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 

   ja*  

   nein* 
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5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten:  bei IPNr.:             

Sachkosten Miete:  bei Sachkonto:    

Folgekosten 15.000 € (für Ausstattung) 
  1.150 € (monatlich für Miete) 

bei Sachkonto: 

  

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

  sind vorhanden auf IvP-Nr. 365D.880 

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk   530101 

         sind nicht vorhanden 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Der Bedarf für die Kindertageseinrichtung „Die Mini-Kita“ mit zwölf Krippenplätzen in Alterlangen 
wird als notwendig anerkannt.   

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 9  gegen 0  Stimmen 

 

TOP 7 510/083/2022 

Zwischenbericht des Amtes 51  
Budget und Arbeitsprogramm 2022 - Stand: 31.07.2022 

 

Sachbericht: 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

 Um die gesetzlichen Pflichtaufgaben erfüllen zu können, sind weitere Mittel erforderlich. 

 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

 Erhöhung des Budgets des Jugendamtes. 

 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

 Siehe Anlage „Budget und Arbeitsprogramm 31.07.2022“. 

 

4. Klimaschutz: 
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Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

  ja, positiv*  

  ja, negativ*  

  nein  

 

Wenn ja, negativ: 

Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 

   ja*  

   nein* 

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  

 

 

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative 
Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen 
werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 

 

 

Ergebnis/Beschluss: 

1. Das Budget und Arbeitsprogramm 2022 - Stand: 31.07.2022 - wird zur Kenntnis genommen.  

 

2. Konsolidierungsvorschläge können nicht gemacht werden. Die notwendigen Mittel sind zu 
beantragen. 

 

3. Mit der Verschiebung der in der Anlage aufgeführten Arbeiten in das Arbeitsprogramm 2023 
besteht Einverständnis. 

 

Eine Beschlussfassung im HFPA erfolgt vorbehaltlich der Begutachtung im JHA.   

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 9  gegen 0  Stimmen 

 

 

 

 

 

 

TOP 8 51/092/2022 
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Bestellung eines beratenden Mitgliedes des Jugendhilfeausschusses 

 

Sachbericht: 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Umbesetzung des Jugendhilfeausschusses aufgrund von Personalwechsel beim für 
Erlangen zuständigen Staatlichen Schulamt. 

   

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Bestellung von Frau Schulrätin Martina Zippelius-Wimmer als neues beratendes Mitglied 
des Jugendhilfeausschusses. 

 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Frau Martina Zippelius-Wimmer tritt die Nachfolge von Frau Tanja Klieber an, die zur 
Regierung von Mittelfranken wechselte. 

Die beratenden Mitglieder des Jugendhilfeausschusses (Art. 19 Abs. 1 Bay. Gesetz zur 
Ausführung der Sozialgesetze – BayAGSG) werden gem. § 4 Abs. 4 Satzung für das 
Jugendamt der Stadt Erlangen durch Beschluss des Stadtrats bestellt. 

 

4. Klimaschutz: 

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

  ja, positiv*  

  ja, negativ*  

  nein  

 

Wenn ja, negativ: 

Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Aus dem Bereich des Staatlichen Schulamtes im Landkreis Erlangen-Höchststadt und in der Stadt 
Erlangen wird Frau Schulrätin Martina Zippelius-Wimmer als beratendes Mitglied bestellt.  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 9  gegen 0  Stimmen 

 



Niederschrift JHA/005/2022 der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 06.10.2022  

 

Seite 20 / 21 

TOP 9  

Anfragen 

 

Sachbericht: 

Keine Anfragen.  
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Sitzungsende 
 
am 06.10.2022, 17:24 Uhr 
 
 
 
  Der / die Vorsitzende: 
 
 
 
  ………………………… 
  Stadtrat 
  Wening 
 
 
 
   Der / die Schriftführer/in: 
 
 
 
   …………………………… 
   Buchelt 
 
 
 Kenntnis genommen 
 
 
 
 Für die CSU-Fraktion: 
 
 
 
 Für die SPD-Fraktion: 
 
 
 
 Für die Grüne/Grüne Liste-Fraktion: 
 
 
 
 Für die ödp-Fraktion: 
 
 
 
 Für die Ausschussgemeinschaft Klimaliste Erlangen/Erlanger Linke: 
 
 
 
 


	FLD_siname
	FLD_sitext
	FLD_sidat
	BM_TEXT2
	Text
	Zusatzinformation
	Zuständig
	Tagesordnung
	Text48
	Text1
	Nummer
	Vorlage
	Betreff
	SMC_BM_GRZU
	Sachverhalt
	Wortprotokoll
	Beschluß
	BeschlussK
	AbstimmungK
	Zu

